
Amt Klützer Winkel
Schloßstraße 1
23948 Klütz 

Klütz, 29.04.2015

Ausdruck vom: 26.08.2015
Seite: 1/1

Lebenslauf zu der Vorlage (GV Kalkh/15/9395)

Beteiligung/Anhörung der Gemeinden nach § 107 Abs. 1 
Schulgesetz M-V zur SEP 2015/2016 bis 2019/2020 sowie nach § 46 
Abs. 2 Satz 2 Schulgesetz M-V zur Schuleinzugsbereichssatzung 
des Landkreises Nordwestmecklenburg

Beschlüsse:
21.04.2015 Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst

Die Ausschussmitglieder diskutieren noch einmal umfangreich den Sachverhalt, 
insbesondere zu den Problematiken Gymnasien und zeitnahe Schülerbeförderung.

Beschluss:
Der Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt folgenden 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, zur Schulentwicklungsplanung 
2015/2016 bis 2019/2020 des Landkreises Nordwestmecklenburg und zur Satzung über die 
Festlegung von Schuleinzugsbereichen öffentlicher Schulen im Landkreis 
Nordwestmecklenburg folgende Anregungen und Bedenken zu äußern:

Die Gemeinde Kalkhorst fordert den Landkreis Nordwestmecklenburg auf, gemäß des 
Beschluss vom 21. August 2014 der Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst die 
Schuleinzugsbereich für den Grundschulbereich für die Schüler der Gemeinde Kalkhorst, 
nämlich die Grundschule Kalkhorst, für den Regionalschulbereich für die Schüler der 
Gemeinde Kalkhorst die Regionale Schule Klütz und für den Gymnasialbereich für die 
Schüler der Gemeinde Kalkhorst keinen Schuleinzugsbereich festzulegen. Ferner fordert die 
Gemeinde Kalkhorst den Landkreis Nordwestmecklenburg auf, eine zeitnahe 
Schülerbeförderung für die Schüler der Gemeinde Kalkhorst ab dem Schuljahr 2015/16 für 
alle vorgenannten Schulen sicherzustellen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

12.05.2015 Gemeindevertretung Kalkhorst

 
 


